
Was bringt das neue Jahr
an Steueränderungen?

Informationen im Überblick

Mehr Netto, stärkere Familien-
leistungen und spürbare Entlas-
tungen imAlltag. Zum Jahresbe-
ginn 2026 tretenmehrere steuer-
liche Neuerungen in Kraft, die
Bürger direkt betreffen. Die ent-
sprechendenGesetzgebungsver-
fahren befinden sich teilweise
noch auf der Zielgeraden und
müssen noch abgeschlossen
werden. Kern der Reformen ist
eine spürbare Entlastung bei der
Einkommensteuer durch höhere
Freibeträge und den erneuten
Ausgleich der kalten Progres-
sion. Familien profitieren zu-
sätzlich von höheren Leistun-
gen. Pendler sollen dauerhaft
durch eine verbesserte Entfer-
nungspauschale unterstütztwer-
den. Daneben will der Gesetzge-
ber das Ehrenamt stärken, mit
der Aktivrente einen steuerli-
chen Anreiz für freiwilligesWei-
terarbeiten nach Erreichen der
Regelaltersgrenze setzen und
Verbraucher durch eine dauer-
haft niedrigereUmsatzsteuer auf
Speisen in der Gastronomie ent-
lasten. 2026 ist insgesamt ein
Jahr, in dem staatliche Entlas-
tungen stärker imAlltag ankom-
men sollen u. a. bei der Lohnab-
rechnung und in der Steuer-
erklärung.

Mehr Netto durch Einkom-
mensteuer-Entlastungen
Fest steht, dass bei der Einkom-
mensteuer der Grundfreibetrag
zum 1. Januar 2026 auf
12.348 Euro pro Person steigt –
also der Teil des Einkommens,
der vollständig steuerfrei bleibt.
Im Jahr 2025 liegt er noch bei
12.096 Euro. Für Arbeitnehmer
bedeutet das, dass ein größerer
Teil ihres Einkommens gar nicht
erst besteuert wird und sich da-
mit schon über denmonatlichen
Lohnsteuerabzug eine niedrige-
re Belastung ergibt.
Zugleich werden die Tarif-

grenzen erneut erhöht, um die
kalte Progression auszugleichen.
Damit wird verhindert, dass in-
flationsbedingte Lohnerhöhun-
gen automatisch zu höheren
Steuersätzen führen, obwohl die
Kaufkraft real kaum steigt. Wer
2026 eine Gehaltserhöhung er-
hält, behält dadurch netto mehr
als ohne diese Tarifverschie-
bung.

Familien im Fokus: Höheres
Kindergeld und höherer Kin-
derfreibetrag
Familien werden 2026 ebenfalls
deutlich gestärkt, auch das ist
schon sicher. Der Kinderfreibe-
trag steigt auf 6.828 Euro je Kind
für beide Eltern zusammen. Das
sind 3.414 Euro pro Elternteil.

Damit wird das Existenzmini-
mum von Kindern steuerlich in
größerem Umfang freigestellt,
was sich vor allem bei mittleren
und höheren Einkommen als
zusätzliche Steuerersparnis in
der Veranlagung auswirkt.
Parallel dazu erhöht sich das
Kindergeld auf 259 Euromonat-
lich jeKind, sodass Familien un-
abhängig vom Einkommen so-
fort jeden Monat mehr Unter-
stützung erhalten. Wie bisher
prüft das Finanzamt automa-
tisch, ob Kindergeld oder Kin-
derfreibetrag im Einzelfall
günstiger ist, sodass die Entlas-
tung bei allen Familien an-
kommt.

Entlastung für Berufspendler:
0,38 Euro ab dem
ersten Kilometer
Für Berufspendler soll 2026 eine
spürbare Verbesserung bringen,
wennes sobeschlossenwird.Die
Entfernungspauschale soll ein-
heitlich auf 0,38 Euro je Entfer-
nungskilometer ab dem ersten
Kilometer steigen. Bislang wer-
den die ersten 20 Kilometer nur
mit 0,30 Euro angesetzt, wäh-
rend der höhere Satz von
0,38 Euro erst ab dem 21. Kilo-
meter gilt.Künftigwirddamit je-
der Arbeitsweg steuerlich stär-
ker berücksichtigt, unabhängig
von der Entfernung, und die
Werbungskosten steigen. Das
führt in vielen Fällen zu einer
höheren Steuer-erstattung oder
zu einer geringeren Nachzah-

lung inder Steuererklärung 2026
und kann bei Arbeitnehmern
mit Lohnsteuerfreibetrag sogar
schon im laufenden Jahr über
mehr Netto wirken.
Mit der Aufhebung der zeitli-

chen Befristung der Mobilitäts-
prämie sollen Steuerpflichtige
mit geringeren Einkünften auch
nach 2026 weiterhin die Mobili-
tätsprämie erhalten.

Ehrenamt stärken: Höhere
steuerfreie Pauschalen
Das Ehrenamt soll 2026 steuer-
lich attraktiver ausgestaltet wer-
den, sobald das Gesetzgebungs-
verfahren durch ist. Die
Übungsleiterpauschale soll auf
3.300 Euro pro Jahr steigen,
nachdem sie bislang 3.000 Euro
beträgt. Von dieser Regelung
profitieren dann zum Beispiel
Trainer im Sportverein, Chor-
leiter, Dozenten oder Jugend-
betreuer, die Aufwandsentschä-
digungen innerhalb dieser
Grenze steuerfrei erhalten kön-
nen. Auch die Ehrenamtspau-
schale soll erhöht werden und
2026 960 Euro betragen im Jahr
statt bisher 840 Euro, sodass
etwa Vereinsvorstände oder
freiwillige Helfer in sozialen
und kulturellen Einrichtungen
höhere steuerfreie Entschädi-
gungen erhalten können. Diese
Anpassungen sind ein klares
Signal zur Stärkung freiwilligen
Engagements und entlasten zu-
gleichdiejenigen, die sich für die
Gemeinschaft einsetzen.

Aktivrente: Bis zu 2.000 Euro
monatlich steuerfrei
im Rentenalter
Mit der Aktivrente möchte der
Gesetzgeber ab 2026 einen star-
ken Anreiz für das freiwillige
Weiterarbeiten im Rentenalter
setzen. Wer nach Erreichen der
Regelaltersgrenzeweiter ineinem
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis tätig
ist, soll bis zu 2.000 Euro proMo-
nat steuerfrei hinzuverdienen
können – also 24.000 Euro im
Jahr. Der steuerfreie Betrag soll
zusätzlich zum Grundfreibetrag
gelten und führt dazu, dass sich
Weiterarbeit im Ruhestand deut-
lich stärker lohnt. Erst Einkom-
men oberhalb dieser Grenze soll
regulär besteuert werden, wo-
durchderÜbergang indenRuhe-
stand flexibler und finanziell at-
traktiver gestaltet werden kann.
Eine finale Entscheidung steht
noch aus.

E-Dienstwagen attraktiver:
Begünstigung bis
100.000 Euro Listenpreis
Schließlich profitieren Arbeit-
nehmer mit Firmenwagen von
einer Ausweitung der steuerli-
chen Förderung für elektrische
Dienstwagen. DieGrenze für die
besonders günstige Besteuerung
reiner Elektroautos als Dienst-
wagen wird auf einen Bruttolis-
tenpreis von bis zu 100.000 Euro
angehoben – bislang lag sie bei
70.000Euro.Damit könnenauch
höherwertige Elektrofahrzeuge

weiterhin nach der 0,25-Pro-
zent-Regel besteuert werden,
was den geldwerten Vorteil aus
der privaten Nutzung deutlich
senkt. Für Beschäftigte bedeutet
dies eine geringere monatliche
Lohnsteuerbelastung und somit
mehr Netto, während zugleich
ein zusätzlicher Anreiz für kli-
mafreundliche Mobilität gesetzt
wird.

Steuererklärungsfrist
Neben den materiellen Steuer-
änderungen sollten Bürger auch
die Abgabefristen für die Ein-
kommensteuererklärung 2025
im Blick behalten. Wer seine
Steuererklärung selbst erstellt
und ohne steuerliche Beratung
abgibt, muss – sofern eine Abga-
bepflicht besteht – die Erklärung
bis spätestens 31. Juli 2026 beim
Finanzamt einreichen. Wer die
Steuererklärung 2025 hingegen
durch Steuerberater erstellen
lässt, hat wesentlich mehr Zeit.
In diesenFällen endet die gesetz-
liche Abgabefrist erst am 28. Fe-
bruar 2027. Da dieser Termin im
Jahr 2027 auf ein Wochenende
fällt, verschiebt sich der Stichtag
auf den nächsten Werktag, also
den 1. März 2027.
Unabhängig davon gilt: Wer

nicht zur Abgabe verpflichtet ist,
kann die Steuererklärung 2025
freiwillig noch bis zum 31. De-
zember 2029 einreichen. Eine
freiwillige Abgabe lohnt sich in
der Regel, um eine Steuererstat-
tung zu bekommen.

Familien werden 2026 deutlich gestärkt: Der Kinderfreibetrag steigt und das Kindergeld wird zudem erhöht. FOTO: ALEX BARCLEY/PIXABAY
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